
 

 

Tippgebervereinbarung  

 
Zugeführtes Objekt / Zugeführter Eigentümer oder Mieter 

Adresse Objekt:  

 

Name 

Verkäufer/Vermieter  

Name Käufer/Mieter:  

Telefon:  

Mobil:  

Fax:   

Email:   

 
    

        Zuführender Kunde/Makler Zuführungsempfangender 

Makler 

 

Name:                       _______________________ 

 

Adresse:                    _______________________ 

 

Telefonnummer:       _______________________ 

 

Faxnummer:             _______________________ 

 

Email:                       _______________________ 

 

 

Ort, Datum: 

 

_________________________________ 
Unterschrift des zuführenden Kunden/Maklers 

 

BALCK e.K.  

Meersburgerstraße 53 

68239 Mannheim 

 

Tel.:       0621-437 43076 

Email:   info@balck.eu 

 

Ort, Datum: 

 

_____________________________

_____ 
Unterschrift 

BALCK e.K. 

 

 

Der die Zuführung annehmende Makler zahlt an den zuführenden Kunden für den Fall des 

Zustandekommens eines Kauf-/Mietvertrages über das jeweilige im Zuführungsbogen aufgeführte 

Objekt oder den zugeführten Käufer bzw. Mieter  eine Zuführungsprovision bzw. Tippgebung in Höhe 

von 10 % bezogen auf die aus dem Geschäft vereinnahmte Nettocourtage zzgl. MwSt. Diese 

Zuführungsvereinbarung unterliegt darüber hinaus keiner zeitlichen Befristung gilt aber nur für das 

Erstgeschäft des o.a. Kunden bzw. Objektes. 


